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Hinweis für den Leser

Im vorliegenden Tätigkeitsbericht legt das IKRK hauptsächlich über seine Tätigkeit

im Feld und über seine Anstrengungen zur Verbreitung des humanitären
Völkerrechts Rechenschaft ab. Es werden einige Verhandlungen beschrieben,
die das IKRK mit dem Ziel führte, den Opfern internationaler und nicht internationaler

Kriege sowie innerer Unruhen und Spannungen Schutz und Hilfe zu
bringen. Wenn gewisse andere Verhandlungen nicht erwähnt sind, so deshalb,
weil dies nach Ansicht des IKRK nicht im Interesse der Opfer lag. Dieser Bericht
ist folglich keine erschöpfende Aufzählung aller Anstrengungen des IKRK, den
Opfern von Konfliktsituationen in aller Welt Hilfe zu leisten.

Ferner ist die Länge des einem Land oder einer bestimmten Situation gewidmeten
Textes nicht unbedingt gleichbedeutend mit dem Ausmass der festgestellten
und von der Institution bekämpften Probleme. Es kommt vor, dass das IKRK

über eine in humanitärer Hinsicht schwerwiegende Situation nichts zu berichten

hat, da ihm die Bewilligung zum Eingreifen verweigert wurde; andererseits
beansprucht die Darstellung von Tätigkeiten, in denen das IKRK über umfangreiche

Aktionsmöglichkeiten verfügt, viel Raum, ungeachtet des Ausmasses
der angetroffenen humanitären Probleme.

Original: französisch



Z£t. l$i I S£ 3 /W A//.

INTERNATIONALES KOMITEE
VOM ROTEN KREUZ

GENF 1988 r jg CICB

- A D l A PAIX
üENEVE



Rechtlich beruht die Tätigkeit des IKRK auf den Genfer Abkommen und ihren Zusatzprotokollen sowie auf den
Statuten der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung und den im Rahmen der Internationalen
Rotkreuz- und Rothalbmondkonferenzen angenommenen EntSchliessungen.

Seit seiner Gründung bemüht sich das IKRK, das Los der Kriegsopfer rechtlich wie materiell zu verbessern.

Auf seine Anregung hin nahmen die Regierungen 1864 das erste Genfer Abkommen an. Unterstützt von der
gesamten Bewegung bemüht sich das IKRK seither ständig darum, dass die Regierungen das humanitäre Völkerrecht
an die neuen Gegebenheiten anpassen, insbesondere was den Wandel der Methoden und Mittel der Kriegführung
betrifft, um so die Opfer bewaffneter Auseinandersetzungen wirksamer schützen und unterstützen zu können.

Die vier Genfer Abkommen vom 12. August 1949, die in Zeiten bewaffneter Auseinandersetzungen die Verwundeten

und Kranken der Streitkräfte im Feld und zur See sowie die Kriegsgefangenen und Zivilpersonen schützen,
binden heute beinahe alle Staaten.

Ferner wurden am 8. Juni 1977 zwei Zusatzprotokolle zu diesen Abkommen verabschiedet. Das erste dieser Protokolle

bezweckt insbesondere die Neubestätigung und Entwicklung der humanitären Regeln über die Führung der
Feindseligkeiten, während das zweite auf die Entwicklung der in nicht internationalen bewaffneten Konflikten
anwendbaren humanitären Regeln ausgerichtet ist. Beinahe die Hälfte aller Staaten sind heute durch diese Protokolle
gebunden.

Die Rechtsgrundlagen aller Aktionen des IKRK lassen sich wie folgt zusammenfassen:

für alle Fälle internationaler bewaffneter Konflikte erhielt das IKRK von der internationalen Gemeinschaft in
den vier Genfer Abkommen von 1949 verschiedene Mandate, so insbesondere das Recht, Kriegsgefangene und
Zivilinternierte zu besuchen; ausserdem wird ihm ein weitgehendes Initiativrecht zuerkannt;

bei nicht internationalen bewaffneten Konflikten steht dem IKRK ebenfalls ein von den Staaten anerkanntes
und in den vier Genfer Abkommen verbrieftes Initiativrecht zu;

in Fällen innerer Unruhen oder Spannungen oder in allen anderen Situationen, in denen sein humanitäres Eingreifen

gerechtfertigt ist, verfügt das IKRK über ein humanitäres Initiativrecht, das ihm die Statuten der Internationalen
Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung zugestehen. Es kann so den Staaten seine Dienste anbieten, ohne dass

dies eine Einmischung darstellt.
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